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2 3 3 . Kundmachung: Widerruf der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Repu-
blik Österreich und dem Minister für Verkehr des Vereinigten Königreiches gemäß
Rn. 2010 des ADR betreffend die Beförderung von Bariumkarbonat der Klasse
6.1, 71° und Bleistearat neutral; Bleistearat dibasisch; Bleisulphat tribasisch; Blei-
laurat neutral sowie Bleiphthalat dibasisch der Klasse 6.1, 72° in flexiblen Schütt-
gutbehältern

2 3 4 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internatio-
naler Kindesentführung

2 3 5 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf

233. Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom
18. April 1989 betreffend den Widerruf der
Vereinbarung zwischen dem Bundesminister
für Verkehr der Republik Österreich und dem
Minister für Verkehr des Vereinigten König-
reiches gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend
die Beförderung von Bariumkarbonat der
Klasse 6.1, 71° und Bleistearat neutral; Blei-
stearat dibasisch; Bleisulphat tribasisch; Blei-
laurat neutral sowie Bleiphthalat dibasisch der
Klasse 6.1, 72° in flexiblen Schüttgutbehältern

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird kundgemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Bundesminister
für Verkehr der Republik Österreich und dem
Minister für Verkehr des Vereinigten Königreiches
gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend die Beförde-
rung von Bariumkarbonat der Klasse 6.1, 71° und
Bleistearat neutral; Bleistearat dibasisch; Bleisul-
phat tribasisch; Bleilaurat neutral sowie Bleiphtha-
lat dibasisch der Klasse 6.1, 72° in flexiblen Schütt-
gutbehältern *) wurde mit Note des Ministeriums
für Verkehr des Vereinigten Königreiches vom
3. März 1989 widerrufen.

Das Bundesministerium für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr hat den Eingang des Widerrufs
am 10. März 1989 bestätigt; die Vereinbarung ist
demnach mit Ablauf des 10. März 1989 außer
Kraft getreten.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 406/1983

Streicher

234. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
9. Mai 1989 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens über die zivilrechtlichen

Aspekte internationaler Kindesentführung

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat Norwegen als zentrale Behörde gemäß
Art. 6 des Übereinkommens über die zivilrechtli-
chen Aspekte internationaler Kindesentführung
(BGBl. Nr. 512/1988, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 198/1989) das
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bestimmt.

Vranitzky

235. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
16. Mai 1989 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen

Warenkauf

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Norwegen am 20. Juli 1988
seine Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen
der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (BGBl. Nr. 96/1988,
letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 550/1988) hinterlegt.
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Norwegen hat anläßlich der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde nachstehende Erklärung
abgegeben:

„1. Unter Bezugnahme auf Art. 92 erachtet sich
Norwegen nicht an den Teil II (Abschluß des Ver-
trages) gebunden.

2. Unter Bezugnahme auf Art. 92 Abs. 1 und 2
findet das Übereinkommen keine Anwendung auf
Kaufverträge, wenn die Parteien ihre Niederlas-
sung in Norwegen, Dänemark, Finnland, Island
oder Schweden haben."

Vranitzky


